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Nr. 9                                                                                                                            29.02.2020 
 

Veranstaltungen 
Sie interessieren sich für Veranstaltungen in Rain? Dann besuchen Sie unsere Website. Unter 
www.rain.de – Aktuelles - Veranstaltungen finden Sie unseren täglich aktualisierten Veranstaltungs- 
kalender. Schauen Sie doch mal Rain! 
 

Wahlbekanntmachung für die Wahl des Stadtrats, ersten Bürgermeisters, Kreistags und 
Landrats am 15. März 2020 

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 

2.1 Im Abstimmungsraum: 

2.1.1 Die Stadt ist in 6 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 23. Februar 2020 
(21. Tag vor dem Wahltag) übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der 
Abstimmungsraum barrierefrei ist. 

2.1.2 Die Stadt verfügt über keine Sonderstimmbezirke. 

2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum 
des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Stadt, die den Wahl-
schein ausgestellt hat, 

 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; 
gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser 
Stadt erfolgen. 

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reise-
pass zur Abstimmung mitzubringen.  

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. 
Sie müssen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlzelle des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden. 

 
2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffent-

lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. 

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für 
eine etwaige Stichwahl benötigt wird. 

Mitteilungsblatt 
der Stadt Rain 

Geschäftszeiten Rathaus: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürgeramt: Donnerstag bis 18.00 Uhr 
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139 
E-Mail-Adresse: info@rain.de 
http://www.rain.de 

http://www.rain.de/
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2.2 Durch Briefwahl: 

2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen 
und erhält dann folgende Unterlagen: 

 Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 

 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

 einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der An-

schrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 
Briefwahl. 

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und 
dem Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Behörde eingeht.  

3.1  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 15.03.2020 um 16:00 
Uhr und zur Ermittlung des Ergebnisses der Wahl des Kreistages zusätzlich am 16.03.2020 um 
08:15 Uhr in folgenden Räumen zusammen: 

Rain 11, Kurfürstliches Schloss Rain, Schlossstraße 16, Ostflügel/EG, Festsaal 
Rain 12, Kurfürstliches Schloss Rain, Schlossstraße 16, Ostflügel/1. OG, Raum 01 
Rain 13, Krippe „Am Rathaus“, Spitalgasse 6, 2. OG, Mehrzweckraum 
Rain 14, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, 1. OG, Zimmer 24/25 (Steuern) 
Rain 15, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, EG, Zimmer 2/3 (Bürgerservice) 
Rain 16, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, EG, Zimmer 18 (Tourismus) 
Rain 17, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, 1. OG, Zimmer 36 (kleiner Sitzungssaal) 
Rain 18, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, 1. OG, Zimmer 35 (Sozialraum) 
Rain 19, Rathaus Rain, Hauptstraße 60, 1. OG, Zimmer 32/34 (Tiefbauamt) 
 

3.2 Die Wahlvorstände der allgemeinen Stimmbezirke treten zur (Fortsetzung) der Ermittlung des Er-
gebnisses der Wahl des Kreistages ebenfalls zusätzlich am 16.03.2020 um 08:15 Uhr in den be-
kannten Wahllokalen zusammen. 

 
4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:   

Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die Stimmzettel für die Wahl des ersten Bür-
germeisters und des Stadtrats sind als Muster im Anschluss an diese Bekanntmachung abgedruckt. 
Die genannten Stimmzettel hängen außerdem im Eingangsbereich der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Rain, Hauptstr. 60, 86641 Rain, zur Einsichtnahme aus.  Gleiches gilt hinsichtlich 
der Muster der Stimmzettel für die Landtags- und Kreistagswahl (vgl. die „Gemeinsamen Bekannt-
machungen“, die am 07.03.2020 erscheinen). Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.   
 

4.1 Wahl des Stadtrats und des Kreistags: 
 
4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältnis-

wahl. 
 

Aus den abgedruckten bzw. einsehbaren Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmbe-
rechtigten haben. Es können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen 
und Bewerber gewählt werden.  

 
Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopf-
leiste den Kreis vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen. 

 
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewer-
berinnen und Bewerbern gekennzeichnet. 
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Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen 
und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen. 
 
Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übrigen 
Bewerberinnen und Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekenn-
zeichnet wurde. 
 
Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewer-
berinnen und Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben. 

 
4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der 

Mehrheitswahl. 
 

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das sind doppelt 
so viele Stimmen, wie Stadtratsmitglieder oder Kreisräte zu wählen sind. Bei der Mehrheitswahl kann 
jede Bewerberin oder jeder Bewerber nur eine Stimme erhalten. 

 Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimmberechtigten die auf 
dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass sie den 
Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender 
Weise kennzeichnen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber streichen; in diesem 
Fall erhalten die übrigen Bewerberinnen und Bewerber je eine Stimme, wenn der Wahlvorschlag 
in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtigten können Stimmen an andere wähl-
bare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel 
handschriftlich hinzufügen. Falls sie dadurch die ihnen zustehende Stimmenzahl überschritten ha-
ben, müssen sie eine entsprechende Anzahl vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber strei-
chen. 

 Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stim-
men dadurch, dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel 
handschriftlich eintragen. 

 Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen. 
 
4.2 Wahl des ersten Bürgermeisters und des Landrats: 
 

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den abgedruckten bzw. einsehbaren Stimmzet-
teln ist erläutert, wie diese zu kennzeichnen sind und wie viele Stimmen die Stimmberechtigten ha-
ben. Es können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewer-
ber gewählt werden. 
 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 
 
5. Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Sind sie des 

Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr Stimmrecht aus-
zuüben, können sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 

 
6. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs). 

 
Rain, 25. Februar 2020 
Gerhard Martin, 1. Bürgermeister und Wahlleiter 
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Bekanntmachung einer Sitzung des Kultur- und Festausschusses 
Am Mittwoch, den 04.03.2020 – 13.30 Uhr, findet im kleinen Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung 
des Kultur- und Festausschusses statt. 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Rückblick 11. Rainer Schlossweihnacht 2019 und Neubestellung Tassen 
2. Rückblick Eisbahn am Schloss 2020 
3. Jazz in Rain-Kultur 2020 
4. Bayerische Landesausstellung 2020 
5. Schau nachts Rain 2020 
6. 41. Rainer Stadtfest 2020 
7. 3. Rainer Sommerkino 2020 
8. Rainlotsen 
9. Sonstiges 

 
Beratungstag des VdK Ortsverband Rain    
Der VdK Ortsverband Rain bietet Beratungstermine im Rathaus Rain an. Die Beratung erfolgt für alle 
Mitglieder und Nichtmitglieder und umfasst auch die Funktion als Lotse. Dabei werden Kontakte zu ande-
ren Organisatoren vermittelt.  

Bitte vereinbaren Sie über den VdK Kreisverband Donau-Ries, Telefon: 0906 / 3413 einen Termin mit Frau 
Ochwald. 
 

Übertritt an die Realschule Rain 2020/21 
In der Realschule Rain findet am Dienstag, 17. März 2020 der Informationsnachmittag  
mit Schulhausführung zum Übertritt an die Realschule Rain statt. Beginn ist um 16:00 Uhr, Zugang zur 
Veranstaltung ist über das Foyer der Dreifachturnhalle (Fasanenweg). 
Während der Informationsveranstaltung werden die Kinder von unseren Lehrkräften und Tutoren betreut. 
Im Anschluss haben Sie und Ihr Kind Gelegenheit zu einer Schulhausführung, bei der wir unser buntes 
Schulleben präsentieren. 
 

Einschreibung Realschule Rain Schuljahr 2020/21 

In der Woche vom 11.05. – 15.05.2020 werden die Einschreibungen für die Neuaufnahme in die 5. Jahr-
gangsstufe (Schuljahr 2020/2021) entgegengenommen. Die Anmeldung muss durch einen Erziehungsbe-
rechtigten vorgenommen werden. Folgende Termine stehen zur Verfügung:  Montag – Donnerstag: 8:00 
- 13:00 Uhr und 14:00 -16:00 Uhr, Dienstag zusätzlich von 17:30 - 19:30 Uhr und Freitag von 08:00 - 12:00 
Uhr.  Zur Anmeldung bittet die Schule, die hierfür notwendigen Unterlagen vorzulegen:  Übertrittszeugnis 
der Grundschule, Geburtsurkunde sowie ggf. ein Sorgerechtsbeschluss und ggf. Nachweis über Teilleis-
tungsstörung (Legasthenie).  

Zur Voranmeldung für den Übertritt aus der 5. Klasse Hauptschule/Mittelschule wird das Zwischenzeugnis 
benötigt. 

Die Eltern werden gebeten, möglichst die ersten drei Tage für die Einschreibung zu nutzen. 

 

Der AWV räumt auf 2020 – Flursäuberung am 28. März und 4. April 2020 
Die Riesenflursäuberung „Der AWV räumt auf 2020!“ findet schwerpunktmäßig am 28. März und 4. April 
statt. Dank des großen Engagements vieler freiwilliger, engagierter Helfer konnten in den letzten 17 Jah-
ren, die die Aktion läuft, in Summe über 10.700 Kubikmeter Müll in Feld und Flur eingesammelt werden. 
Das entspricht in etwa einem Güterzug mit 320 Waggons! 

Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Gruppen können sich ab sofort beim AWV per Fax 0906-780399, 
telefonisch unter 0906-78030 oder E-Mail: info@awv-nordschwaben.de anmelden. So nehmen Vereine 
und Schulklassen an der Verlosung teil, bei der es in diesem Jahr zehnmal 500 Euro zu gewinnen gibt. 
Für alle teilnehmenden Gruppen übernimmt der AWV die Brotzeitkosten. Dazu müssen die Quittungsbe-
lege im Original an die Buchhaltung des AWV geschickt werden. Außerdem stellt der AWV auf Anfrage 
einen kostenlosen Müllsack für ein vereinsinternes Fest zur Verfügung. In bewährter Weise werden auch 
wieder Warnwesten verschickt.  

mailto:info@awv-nordschwaben.de
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Wird dem AWV ein Foto seiner Gruppe von der Aktion im jpg-Format an die o.a. E-Mail-Adresse schickt, 
nimmt an einer Zusatzverlosung teil, bei der es 1 x 500 Euro zu gewinnen gibt. 

Abstimmung mit Gemeinden und Städten 
Die Sammelgebiete sollen die Vereine und Schulklassen mit ihren jeweiligen Gemeinden abstimmen. Ein-
gesammelte Abfälle werden kostenlos am nächstgelegenen Recyclinghof angenommen.  
Herzlichen Dank für die Unterstützung. 

 
Mikrozensus 2020     
Auch im Jahr 2020 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet bei einem Prozent der Bevölkerung 
wieder der Mikrozensus durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth 
werden für diese amtliche Haushaltsbefragung im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte in Bayern von 
speziell für diese Erhebung geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz 
Auskunftspflicht. 

Im Jahr 2020 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus statt. Der Mikro-
zensus ist eine gesetzlich angeordnete Haushalts-befragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent der 
Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt 
werden. Der Mikrozensus 2020 enthält zusätzlich Fragen zum Pendlerverhalten der berufstätigen Bevöl-
kerung. Neben der Länge des Arbeitsweges werden auch die genutzten Verkehrsmittel erhoben. Die durch 
den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische 
Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung. So bestimmen die 
erhobenen Daten u.a. mit darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der 
Europäischen Union erhält. 

Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Arbeitsmarkt- und Armuts-berichterstattung, 
wurde der Mikrozensus für 2020 überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in den Mikrozensus integrierten 
Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union (LFS – Labour Force Survey) sind ab 2020 auch die bisher 
separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU 
SILC – European Union Statistics on Income und Living Conditions) und ab 2021 die Befragung zu Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz die-
ser Erweiterungen zu entlasten, wird die Stichprobe ab 2020 in Unterstichproben geteilt, auf welche die 
verschiedenen Erhebungsteile LFS, EU SILC und IKT verteilt werden.  

Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind in 
diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen – das sind mehr als 1 000 Haushalte pro Woche. Dabei 
bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.  

Die Befragungen werden in vielen Fällen als persönliche Interviews direkt bei den Haushalten durchge-
führt. Dafür engagieren sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und Interviewer im 
Auftrag des Bayerischen Landesamts für Statistik. Haushalte, die kein persönliches Interview wünschen, 
haben die Möglichkeit, ihre Angaben im telefonischen Interview, schriftlich per Post oder ab 2020 erstmalig 
auch online abzugeben. 

Ziel des Mikrozensus ist es, für Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und die Öffentlichkeit ein zuver-
lässiges Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. Um die gewonnenen 
Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der 
ausgewählten Haushalte an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen 
des Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für die Erstbefragung der 
Haushalte als auch für die drei Folgebefragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch die Wiederho-
lungsbefragungen können Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität 
erreicht werden. Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik, 
umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit 
verpflichtet. Sie kündigen ihre Besuche bei den Haushalten zuvor schriftlich an und legitimieren sich mit 
einem Ausweis des Landesamts. 

Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2020 eine 
Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer zu un-
terstützen. 
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Telefonaktionstag am 09. März 2020 anlässlich des Internationalen Frauentags   
Die Agentur für Arbeit Donauwörth, sowie die Jobcenter Donau-Ries und Dillingen bieten eine Telefon-
beratung zum erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg an.   

Immer noch sind es vorwiegend Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit längere Zeit unterbrechen, um sich der 
Erziehung ihrer Kinder oder auch der Pflege ihrer Angehörigen zu widmen. Wer nach dieser beruflichen 
Auszeit nicht die Chance hat, wieder auf seinen ursprünglichen Arbeitsplatz zurückzukehren, muss sich 
neu orientieren. 

Nicht immer wissen die Betroffenen dann, an wen sie sich mit ihren Fragen zum beruflichen (Wieder-) 
Einstieg wenden können. Für diesen Personenkreis bieten die Agentur für Arbeit Donauwörth, sowie die 
Jobcenter Dillingen und Donau-Ries am 09. März 2020 anlässlich des Internationalen Frauentags in der 
Zeit von 9 bis 11:30 Uhr eine Telefonberatung an. 

Im Rahmen dieser Aktion beantworten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Fragen 
zu den Themen: 

  Wie bringe ich Beruf und Familie unter einen Hut? 
  Welche Chancen bietet der regionale Arbeitsmarkt? 
  Wie kann ich meine beruflichen Kenntnisse auffrischen? 
  Welcher Beruf passt zu mir? 
  Wo finde ich aktuelle Stellenangebote? 
  Worauf kommt es bei der Bewerbung und beim Vorstellungsgespräch an? 

Für Kundinnen, die beim Jobcenter Dillingen gemeldet sind, steht Ihnen Frau Willer unter (09071) 5858 
181 zur Verfügung, für Kundinnen des Jobcenters Donau-Ries Frau Endres unter (0906) 788-716 und für 
Kundinnen der Agentur für Arbeit Donauwörth aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen oder 
Frauen, die noch gar nicht gemeldet sind, ist Frau Graf, 0906 788-316, die richtige Ansprechpartnerin.  

 
Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. Der ärztliche Bereit-
schaftsdienstes Bayern, ist unter der Tel. 01805/191212 (14 Cent pro Minute) erreichbar. Notdienst siehe 
GOIN-Bereitschaftspraxen www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/ 
 

Apotheken-Notdienst 
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist außerdem 
täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht. 
 

http://www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/

